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RS OGH 1959/2/11 1Ob509/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1959

Norm

ABGB §1041 C2

VergütungsG allg

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Der Mieter einer in Benützung der Besatzungsmacht gestandenen Wohnung kann vom Hauseigentümer nicht jene

Beträge verlangen, die diesem nach einer Mietzinsfestsetzung durch die Preisbehörde über den vertraglichen Mietzins

hinaus von der Finanzlandesdirektion zugekommen sind.
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